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66/2010 
 

Gemeinde Borchen          33178 Borchen, den 13.04.2010 

 

 

B e k a n nt m a c h u n g 

 

 

über das Inkrafttreten der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 

„Am Kirchpade II Erweiterung“ in Nordborchen. 

 

Der Rat der Gemeinde Borchen hat in seiner Sitzung am 08.03.2010 die 1. vereinfachte Ände-

rung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. 

 

Der Änderungsbereich ist im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt. 

 

Die Bebauungsplanänderung kann während der Dienststunden beim Bauamt der Gemeinde  

Borchen, Unter der Burg 1, Zimmer 34, von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt  

der Bebauungsplanänderung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 

Die Dienststunden sind: 

 

montags bis freitags von  08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

dienstags und donnerstags  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung für den Bebauungsplan Nr. 38 

 „Am Kirchpade II Erweiterung“ in Kraft. 

 
 
Hinweise 
 
 
Hinweis gem. § 44 BauGB: 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zu-
lässige Nutzung durch diese Satzungsänderung und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches her-
beigeführt wird. 
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Hinweis gem. § 215 BauGB: 
 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Borchen gel-
tend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Borchen geltend gemacht worden sind. 
 
Eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes gemäß § 214 Abs. 2 BauGB ist unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von einem Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Borchen geltend gemacht worden ist. 
 
Bei den Geltendmachungen ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen. 
 

 
Hinweis gem. § 7 GO NW: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzungsänderung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgesehene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
b)  diese Satzungsänderung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Borchen vorher  

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 

Die vorstehende Bekanntmachung erfolgt gem. § 21 der Hauptsatzung der Gemeinde Bor-
chen. 
 

gez. 

 

Allerdissen 

Bürgermeister 
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67/2010 

Gemeinde Borchen                                              Borchen, den 19.04.2010 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

über die öffentliche Auslegung der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 46 „Auf dem Bühl II“ der Gemein-

de Borchen. 

 

Der Rat der Gemeinde Borchen hat in seiner Sitzung am 08.03.2010 beschlossen, den v.g. Bauleitplan aufzuhe-

ben.  

Ziel der Aufhebung ist die Festsetzung einer Erweiterungsfläche für den bestehenden Friedhof aufzuheben. 

 

Das Plangebiet des Bauleitplanes ist in dem beigefügten Kartenausschnitt dargestellt. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist entbehrlich und darum nicht durchgeführt worden. 

Die Aufhebung des Bebauungsplan nebst den Begründungen liegen gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches für 

die Dauer eines Monats, und zwar vom 

 

29.04.2010 bis 31.05.2010 

 

einschließlich im Rathaus in Borchen, Unter der Burg 1, Zimmer 34, öffentlich aus. 

Die Dienststunden sind: 

 

montags bis freitags von  08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

dienstags und donnerstags  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 

werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt blei-

ben. 

 

Der Rat der Gemeinde Borchen hat in seiner Sitzung am 08.03.2010 die Aufhebung des Bauleitplanes gebilligt und 

die Offenlegung beschlossen. 

 

 

gez. 

Allerdissen 

Bürgermeister 

 
 



Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 
67. Jahrgang 21. April 2010 Nr. 18 S. 7 



Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 
67. Jahrgang 21. April 2010 Nr. 18 S. 8 

68/2010 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

 
 

1. Haushaltssatzung der  
Gemeinde Borchen für 

      das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.7.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW.S. 514), 
hat der Rat der Gemeinde Borchen mit Beschluss vom 08. März 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird: 
 
Im Ergebnisplan 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf    18.969.044 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    21.169.671 EUR 
 
Im Finanzplan mit  
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf    17.518.100 EUR 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Laufender Verwaltungstätigkeit auf    18.923.375 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf       1.908.000 EUR 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf       2.372.584 EUR 
 
festgesetzt. 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 450.000 EUR festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 2.200.627 EUR festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
500.000 EUR festgesetzt.  
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§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer                 
   1.1     für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf     220 v. H.   
   1.2     für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     310 v. H. 

 
 

2. Gewerbesteuer auf         380 v. H. 
 

§ 7 
 
Haushaltsicherungskonzept:                      entfällt. 
 
 
 
Borchen, den 08. März 2010 
 
gez. Allerdissen 
 
Bürgermeister 
 
 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die bevorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Paderborn mit Schreiben vom 09.03.2010 angezeigt worden. Das Anzeigeverfahren wurde nach Prüfung 
der Unterlagen mit Verfügung vom 06.04.2010 -AZ: 20-1514-10/03- abgeschlossen.  
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 21.04.2010 bis zum Ende der Aus-
legung des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Zimmer 38 (Fachbereich 20) der Gemeindeverwal-
tung Borchen, Unter der Burg 1, öffentlich aus.  
 
Hinweis: 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,  
 
b)   diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)   der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

      Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 

 
Borchen, 13.04.2010 
 
 
gez. 
Allerdissen 
Bürgermeister 
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69/2010 
 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

 
 

über die Auslegung des Entwurfes der Nachtragssatzung  
der Gemeinde Borchen für das Haushaltsjahr 2010 

 
 
 

 
Der Entwurf der Nachtragssatzung der Gemeinde Borchen für das Haushaltsjahr 2010 ist mit ihren An-
lagen dem Rat zur Beratung zugeleitet worden.  
 
Die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen liegt ab sofort bis zum Ende des Beratungsverfahrens im Rat 
während der Öffnungszeiten täglich von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, montags und mittwochs zusätzlich von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und dienstags und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr im Ver-
waltungsgebäude der Gemeinde Borchen im Ortsteil Kirchborchen, Unter der Burg 1, Zimmer 138, öf-
fentlich aus.  
 
In der Zeit vom 22.04. – 07.05.2010 können Einwohner und Abgabepflichtige gegen den Entwurf der 
Nachtragssatzung Einwendungen erheben. 
 
Die Einwendungen sind schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Bor-
chen, Unter der Burg 1, 33178 Borchen, zu geben. Über die erhobenen Einwendungen beschließt der 
Rat der Gemeinde Borchen in öffentlicher Sitzung.  
 
33178 Borchen, den 14.04.2010   
 
Gemeinde Borchen 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
(Allerdissen) 
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70/2010 
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1. 
     

71/2010 

  Wahlbekanntmachung 
 

Am 09. Mai 2010 findet die Wahl  
zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. 

 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 1) 

 
 

Die Gemeinde 
 

 
Stadt Lichtenau 

 

gehört zum Wahlkreis 
 

 
100 Paderborn I 

 

und ist in 
 

Anzahl 

16 
 

Stimmbezirke eingeteilt: 2) 3) 4) 

Stimmbezirke Nr. 
ggf. Bezeichnung 

Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

  
  
  
  
 

Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann, sind in der Wahlbenach- 
 
 

richtigung, die in der Zeit vom 
Datum 
 

05.04.2010 

 

bis 
Datum 
 

18.04.2010 

 

zugestellt worden ist, angegeben. 5) 

 

Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann  6) 
 

 

während der allgemeinen Dienstzeit 
 

in der Zeit von 
Uhrzeit 

 
 

bis 
 

Uhrzeit 

 
 

Uhr in 
 

Ort, Raum 

Stadtverwaltung Lichtenau, Zimmer 34, Lange Straße 39, 33165 Lichtenau 
 

 

eingesehen werden. 
 

 2.   Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie 
eingetragen ist. 

 

Der/Die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat sich auf Verlangen über seine/ihre Person 
auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
 

Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Verlangen abzugeben. 
 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
unter Angabe der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers/jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

X 
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Der/Die Wähler/in gibt 
 

seine/ihre Erststimme in der Weise ab 
 

dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll, 
 

seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab 
 

dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll, 
 

Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er/sie gewählt hat. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist, 

 

a. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b. durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Gemeinde (Wahlamt) die Briefwahlunterlagen be- schaffen (siehe 
Rückseite der Wahlbenachrichtigung). Er/Sie muss seinen/ihrem Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem Ober-/Bürgermeister/der Ober-
/Bürgermeisterin übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Er/Sie kann den Wahl-
brief auch in der Dienststelle (Wahlamt) des Ober-/Bürgermeisters/der Ober-/Bürgermeisterin abgeben. 
 

 

Für die Gemeinde wird/werden 
Anzahl 

1 
 

Briefwahlvorstand/Briefwahlvorstände gebildet. 
 

Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten am Wahltag um 

Uhrzeit 

15.00 
 

Uhr im 
Bezeichnung des Gebäudes, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Ratssaal der Stadtverwaltung Lichtenau, Lange Straße 39, 33165 Lichtenau 
 

zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses sind 
ebenfalls öffentlich. Siehe Punkt 4. dieser Wahlbekanntmachung. 
 

Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 LWahlG). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar  
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

Ort, Datum 

Lichtenau, 13.04.2010 
 
 
 

 Der Bürgermeister 

 
gez. 
Merschjohann 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Bei abweichender Festsetzung des Beginns der Wahlzeit ist dieser einzusetzen. 
2) Für Gemeinden, die in mehrere Stimmbezirke eingeteilt sind. 
3) Wenn Sonderstimmbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen. 
4) Anstelle der Aufzählung der Stimmbezirke und Wahlräume kann gegebenenfalls auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung verwiesen werden. 
5) Falls nicht Zutreffend, streichen. 
6) Zutreffendes ankreuzen. 
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72/2010 
 

Verwaltungsgebührensatzung 
der Stadt Lichtenau vom 16.04.2010 

 
 
Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. De-
zember 2009 (GV NRW S. 950), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30 
Juni 2009 (GV NRW S. 394), und des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23. August 1999 
(GV NRW S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2009 (GV NRW S. 296), hat der Rat 
der Stadt Lichtenau in seiner Sitzung vom 15.04.2010 folgende Verwaltungsgebührensatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gebührenpflichtige Leistungen 

 
Für die in der Anlage genannten Leistungen erhebt die Stadt Verwaltungsgebühren. Die Erhebung von Gebühren 
auf Grund anderer Rechtsvorschriften für besondere Leistungen, die in dem Gebührentarif nicht aufgeführt sind, 
bleibt unberührt. 
 
 

§ 2 
Höhe der Gebühr 

 
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Anlage. Bei mehreren gebührenpflichtigen Leistungen entstehen 

Gebühren einzeln nach den jeweiligen Tarifnummern der Anlage. 
 
(2) Für Leistungen, für welche die Anlage einen Gebührenrahmen oder eine Bemessung nach Stundensätzen 

vorsieht, sind bei der Festsetzung der Gebühr die Vorbereitungszeit und die wirtschaftliche oder sonstige 
Bedeutung der Leistung zu berücksichtigen. 

 
 

§ 3 
Gebührenfreiheit 

 
Gebührenfrei sind: 
 
a) Leistungen, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche oder persönliche Gebührenfreiheit besteht, 
 
b) Leistungen im Rahmen der Amtshilfe, 
 
c) Leistungen, die überwiegend im öffentlichen Interesse liegen (Beispiele: Wirtschaftsförderung, Wissenschaft 

etc.). 
 
 

§ 4 
Auslagenersatz 

 
Auslagen im Sinne des § 5 Abs. 7 des Kommunalabgabengesetzes des Landes NRW kann die Stadt auch dann 
gesondert in Rechnung stellen, wenn die Leistung selbst gebührenfrei ist. 
 
 

§ 5 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Gebühren und Auslagen können auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn dies aus Gründen der Bil-
ligkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, geboten ist. 
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Im Übrigen richten sich die Stundung und der Erlass von Verwaltungsgebühren nach den Vorschriften des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land NRW vom 21.10.1969. 
 
 

§ 6 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Leistung selbst oder durch zurechenbares Verhalten eines Dritten veranlasst 

hat oder wer durch sie begünstigt wird. 
 
(2) Von mehreren an einer Angelegenheit Beteiligten ist jeder gebührenpflichtig, soweit die Leistung ihn betrifft. 
 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung fällig. 
 
(2) Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Leistung 

entstehenden Gebühr verlangt werden. 
 
(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung. 
 
 

§ 8 
Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen  

sowie für Widerspruchsbescheide 
 
(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenom-

men, so wird eine Gebühr gemäß § 5 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW vom 
21.10.1969 erhoben. 

 
(2) Für Widerspruchsbescheide wird nur dann eine Gebühr erhoben, wenn der Verwaltungsakt, gegen den Wi-

derspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und wenn und soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. 
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach § 5 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW vom 
21.10.1969. 

 
 

§ 9 
Beitreibung 

 
Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 13.05.1980 (GV NRW S. 510) im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.05.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Lichtenau 
vom 29.11.2001 außer Kraft. 
 
 
gez.         gez. 
Merschjohann        Pennig 
Bürgermeister        Schriftführer 
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Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Lichtenau vom 16.04.2010 
 
 

Gebührentarif 
 
Tarif- Gegenstand Gebühr 
Nr.  in Euro 
   

1. Vervielfältigungen und Auszüge  
    
 a) Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A 4 

für die ersten 10 Seiten jeweils 
 

0,30 
    
  ab der 11. Seite jeweils 0,20 
    
 b) Bei größerem Format als DIN A 4 für jede Seite 0,50 
    
 c) Farbkopien und Ausdrucke je Seite 

bis zum Format DIN A 4 
Format DIN A 3 

 
1,10 
1,60 

    
 d) Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken 

oder Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, 
der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benö-
tigt wird. 

 

  Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten 8,00 
    

2. Beglaubigungen und Zeugnisse  
    
 a) Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen 2,00 
    
 b) Beglaubigung von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, 

Zeichnungen, Plänen 
 

  1 Seite 2,00 
  2 bis 5 Seiten 3,00 
  6 bis 10 Seiten 4,00 
  jede weitere Seite 0,50 
    
  Beglaubigung von Zeugnisabschriften für in der Stadt Lichtenau 

wohnhafte Schüler/innen, die eine Haupt-schule, Realschule 
oder Gymnasium besuchen;  
je Seite 
höchstens jedoch die unter Buchstabe b) genannte Gebühr 

 
 
 
 

0,50 
    

3. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen 
und Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebüh-
renfreiheit vorgeschrieben ist 

 

    
 je angefangene halbe Stunde 22,00 
    

4. Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, 
Freigabeerklärungen und sonstige Erklärungen für das Grundbuch 
(z. B. Bescheinigung zum Nichtbestehen/zur Nichtausübung eines 
Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB) 

 

    
 je angefangene halbe Stunde 20,00 
    

5. Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen etc. 2,50 
    

 
Tarif- Gegenstand Gebühr 
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Nr.  in Euro 
   

6. Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuermar-
ken 

 
3,50 

    
7. Feststellungen aus Konten und Akten  
    
 je angefangene halbe Stunde 22,00 
    

8. Auszug aus dem Kassenkonto für ein Rechnungsjahr 3,50 
    

9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung 
Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonsti-
gen Anlagen ausgeführt werden 

 

    
 je angefangene halbe Stunde 22,00 
    

10. Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Auszüge, 
technische Arbeiten, und zwar für  

 

    
 a) Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde 22,00 
 b) Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde 22,00 
 c) Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von Geräten 

je angefangene halbe Stunde 
 

13,00 
    

11. Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentlichen Aus-
schreibungen 

 

    
 Bis 40 Seiten für jede angefangene Seite 0,35 
 für jede weitere Seite 0,25 
    

12. Lichtpausen und Plots  
    
 a) DIN A 4 7,50 
 b) DIN A 3 8,50 
 c) DIN A 2 10,50 
 d) DIN A 1 12,50 
 e) DIN A 0 14,50 
 Für transparente Lichtpausen und farbige Ausdrucke per Plotter wird 

jeweils die doppelte Gebühr erhoben 
 

    
13. Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Übertra-

gungen in moderne Schrift und Übersetzungen 
 

    
 je angefangene halbe Stunde 22,00 
    

14. Bereitstellung von Dateien per Email oder Datenträger  
    
 je angefangene 10 Minuten 7,50 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Lichtenau erlassene Satzung wird hiermit aufgrund der Bestimmungen des § 
25 der Hauptsatzung der Stadt Lichtenau öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lichtenau, den 16.04.2010 
 
 
 
gez. 
Merschjohann 
Bürgermeister 
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73/2010 
 
Kreis Paderborn            
Paderborn, den 21.04.2010 
Amt 63.4  Verfahren nach BImSchG   
Herr Joachim 
Tel.: 338 
 
 
Landrat des Kreises Paderborn 
Amt 63.4   
Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 
Az. 00551-10-14 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung(standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung –

UVPG) 
für die wesentliche Änderung einer Biogasanlage 

in 33129 Delbrück 

 
 
Die B+G Sudhoff GbR, Kaunitzer Str. 64, 33129 Delbrück, beantragt für den Standort Kaunitzer 
Str. 64 in der Gemarkung Westerloh (Flur 23, Flurstück 239) die wesentliche Änderung nach § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (BImSchG) für die Änderung einer Verbrennungsmotor-
anlage zum Einsatz von Biogas aus der Landwirtschaft (Biogasanlage) insbesondere durch die 
Errichtung eines zusätzlichen Gärrestebehälters. 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 
1.3.2 Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 3 c Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der Anlage 2 Nr. 2 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht 
zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
gez. 
 
Vahle 
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74/2010 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
Aktenzeichen 
63.4/02842-09-14 
 
 
Betr.: Erweiterung einer Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Schweinen um 660 Plätze auf 

insgesamt 2.508 Plätze in 33104 Paderborn, Altensenner Str. 8, Gemarkung Sande, Flur 7, 
Flurstück 78 

 
Der Landwirt Markus Meiwes beantragt für den o.g. Standort die Genehmigung gemäß §§ 4/16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung einer Anlage zum Halten 
oder zur Aufzucht von Schweinen und Rindern im gemischten Bestand mit insgesamt 2.508 Mast-
schweineplätzen, 18 Milchkühen und 5 Jungrindern. Die Erweiterung betrifft die Errichtung und den Be-
trieb eines neuen Mastsschweinestalles mit 660 Plätzen. 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des § 
4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) mit den geplanten Mastschweineplätzen unter der Nr. 7.1 g) in Spalte 1 als Anlage genannt, 
für die ein öffentliches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. 
§§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch 
öffentlich bekannt gemacht. Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und 
den zugehörigen Antragsunterlagen entnommen werden.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2010 bis einschließlich 
28.05.2010 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 63 Bauen, Wohnen Immissionsschutz Zimmer 2, 
Riemekestraße 53, 33102 Paderborn, und bei der Stadt Paderborn, Stadtplanungsamt, Zimmer 1.09, 
Pontanusstraße 55, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 12.06.2010) schriftlich bei den vorstehend genannten Be-
hörden erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei einer der o.g. Behörden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind nach § 10 Abs. 3 BImSchG alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar an-
zugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung 
des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öffent-
lich bekannt gegeben. 
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Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungsbe-
hörde zunächst auf den  
 

12.07.2010 ab 09.00 Uhr 
 
anberaumt. 
 
Er wird gegebenenfalls im kleinen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Paderborn, Aldegrevertraße 10-14, 
33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Ar-
beitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus besonde-
ren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die 
Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren rechtsge-
schäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Ein-
ladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung(allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls nach §3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

–UVPG) 

 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 7.7.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c 
Abs. 1 Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkri-
terien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksich-
tigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten 
sind. 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
Vahle 

 


